
Bundesverband der freiberuflichen
und unabhänigen Sachverständigen für
das Kraftfahrzeugwesen e.V.  -BVSK-

   

Im
pr

es
su

m
: 

B
un

de
sv

er
ba

nd
 d

er
 f

re
ib

er
ufl

ic
he

n 
un

d 
un

ab
hä

ng
ig

en
 S

ac
hv

er
st

än
di

ge
n 

fü
r 

da
s 

K
ra

ftf
ah

rz
eu

gw
es

en
 e

.V
. 

-B
V

SK
-,

 M
en

ze
ls

tr
aß

e 
5 

- 
14

46
7 

Po
ts

da
m

 
Te

l.:
 +

49
 (3

31
) 2

3 
60

 5
9 

0 
- 

eM
ai

l: 
in

fo
@

bv
sk

.d
e 

- 
In

te
rn

et
: w

w
w

.b
vs

k.
de

 -
 A

m
ts

ge
ri

ch
t P

ot
sd

am
, V

er
ei

ns
re

gi
st

er
-N

r.:
 V

R
 7

95
3 

P 
- 

G
es

ch
äf

ts
fü

hr
er

 (b
es

te
llt

 d
ur

ch
 

de
n 

V
or

st
an

d)
: E

lm
ar

 F
uc

hs
 -

 V
er

tr
et

un
gs

be
ri

ch
tig

er
 V

or
st

an
d:

 D
ir

k 
B

ar
fs

 (P
rä

si
de

nt
), 

D
ip

l.-
In

g.
 A

nd
ré

 R
ei

ch
el

t, 
D

ip
l. 

In
g.

 (F
H

) M
ic

ha
el

 W
es

se
ls

, G
eo

rg
 S

ch
w

ad
or

f

Information
für Rechtsanwälte

 

Stand: August 2017 / fu-wa 

Kostenlose Erstberatung durch einen Anwalt nach 
einem Verkehrsunfall 

 
Auch wenn in der Praxis die sogenannte kostenlose Erstberatung nach einem Unfall keine 
Besonderheit darstellt, ging man bei standesrechtlicher Bewertung doch davon aus, dass 
das Werben mit der kostenlosen Erstberatung nach einem Unfall zumindest bedenklich ist. 
 
Nun hat der BGH mit Entscheidung vom 03.07.2017 (AZ: AnwZ (Brfg) 42/16) die Frage der 
Zulässigkeit der kostenlosen Erstberatung verbindlich entschieden. 
 
Die Rechtsanwaltskammer war vorliegend gegen einen Anwalt vorgegangen, der in einer 
regionalen Zeitung mit folgendem Text geworben hatte:  
 
"Verkehrsunfall 
kostenlose Erstberatung 
Kennen Sie Ihre Rechte nach einem Verkehrsunfall? 
Unsere Kanzlei bietet Ihnen ab sofort nach einem Verkehrsunfall eine kostenlose 
Erstberatung an. Sichern Sie Ihre Rechte und vereinbaren Sie sofort nach einem 
Verkehrsunfall einen Termin mit unserer Kanzlei für eine kostenlose Erstberatung. 
M. & D. Rechtsanwälte …" 
 
Die Rechtsanwaltskammer sah in dieser Werbung einen Verstoß gegen das anwaltliche 
Gebührenrecht und berief sich auf § 49 b BRAO sowie §§ 34, 4 RVG. 
 
Der BGH lässt mit seiner Entscheidung nunmehr keine Zweifel mehr zu. Er führt aus, dass 
§ 49 b Abs. 1 BRAO nicht für die Erstberatung gilt.  
 
Der BGH weist darauf hin, dass es eine Gebühr für eine Erstberatung nach dem RVG nicht 
geben würde. Zwar muss eine vereinbarte Vergütung in einem angemessenen Verhältnis zur 
Leistung, Verantwortung und dem Haftungsrisiko stehen. Aber hiervon zu trennen ist die 
sogenannte Erstberatung.  
 
Hier erwarte der Rechtsuchende, dass sich das Honorar nicht am Wert der Sache orientiert, 
sondern beispielsweise pauschaliert sei. Daher sei es auch zulässig, dass der Anwalt diese 
Erstberatung kostenlos anbietet. 
 
Letztlich stärkt der BGH die Anwaltschaft, die sich bereits seit Längerem einem Wettbewerb 
ausgesetzt sieht, der ohne berufsrechtliche Schranken mit kostenloser Erstberatung werben 
kann. 
 
Mit der Möglichkeit des Angebotes der kostenlosen Erstberatung – auch öffentlich – wird mit 
Sicherheit die Hemmschwelle, die bei vielen Rechtsuchenden noch vorhanden ist, einen 
„teuren“ Anwalt aufzusuchen, deutlich gesenkt. 
 
Geht der Anwalt mit der Möglichkeit der kostenlosen Erstberatung verantwortungsvoll um, 
wird es ihm in Zukunft erleichtert, gerade im Bereich des Verkehrsrechts neue Mandate zu 
akquirieren.  
 
 
 


